
1

Umwelt und Energie

3 Ausnützungsziffer (PBV §10, Abs.2)

Vollzugsrichtlinie Kanton Luzern 
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3.1 Planungs- und Bauverordnung PBV
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3.1.1 § 10  Nicht anrechenbare Geschossflächen

2 Ist ein Gebäude Minergie zertifiziert oder 
werden mindestens 75 Prozent des 
Wärmebedarfs für Heizungen und 
Warmwasser mit erneuerbaren Energien 
gedeckt, werden 5 Prozent der 
anrechenbaren Geschossflächen nicht 
angerechnet.

Für die Nachweisführung sind drei verschiedene Varianten zulässig 
(vgl. Kapitel 3.2 bis 3.4). Diese Aufzählung ist abschliessend.
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3.2 Nachweisverfahren Variante 1: 
provisorisches Minergie Zertifikat

Das provisorische Zertifikat muss 
vor Baubeginn vorliegen. 
Die Baufreigabe (i.d.R. Schnur-
gerüstabnahme) erfolgt nur wenn 
das provisorische Minergie-Zertifikat
der Gemeinde vorliegt.
(Kein Baustart ohne korrekten, voll-
ständigen Wärmeschutznachweis!)

Hinweis: das prov. Minergie-
Zertifikat kann bei der Baueingabe
noch nicht vorliegen, da für die Zer-
tifizierung gesicherte Angaben über 
die Ausführung (Devisierung) 
vorliegen müssen!
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Zulässige Standardlösungen:
Standardlösung 4 – Holzfeuerung und 
Solaranlage
Standardlösung 5 – Automatische 
Holzfeuerung 

3.3 Nachweisverfahren Variante 2: 
Formular EN-1a (Standardlösungen 4 oder 5)

Die Aufzählung ist abschliessend. Varianten mit 
einer Wärmepumpe sind nicht möglich; bzw. nur in 
Kombination mit anderen Massnahmen machbar 
(Nachweisführung zwingend mit Variante 3).
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Achtung: Anforderung ≤ 25%: erfüllt

3.4 Nachweisverfahren Variante 3: 
Formular EN-1c (rechnerische Lösung)


